
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§§ 4 Abs. 1 und 2, 4a Abs. 3 und 13 Abs. 2 Baugesetzbuch)
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Rosenheim, den 

§ 18 BNatSchG sieht für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan)
die Anwendung der Vorschriften des BauGB vor, wenn aufgrund dieser Verfahren
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Nach § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB ist
die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im
Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs.7 BauGB zu berücksichtigen.
siehe Beiblatt

§ 18 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB
§§ 44 ff BNatSchG
Art. 16 BayNatSchG

Die Planung ist um die angesprochenen Punkte zu ergänzen und umfassender
darzustellen.

Redaktionelle Überarbeitung der Planzeichen, z.B. Dauercamper 1.1 oder 2.1

Ablagerungen im Bereich des Parkplatzes 2.2, an der nördlichen Eingrünung müssen
entfernt werden.

Naturschutzfachlicher Inhalt Naturschutzrechtlicher Inhalt

23.11.2023 Antunkovic Weber



 

zu 2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit

Der gesamte Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet "Schutz des Inntals". Eine
Darstellung im Umweltbericht, dass die Veränderungen mit dem Schutzzweck vereinbar
sind, ist darzulegen und zu ergänzen.

Erdwallanlage
Entgegen der ursprünglichen Planung wurden bereits zwei Erdwälle angelegt. Diese passen
nicht ins vorhandene Landschaftsbild; sie sind aber durch die Lage in der Mitte des
Sondergebiets als Teil der Anlage zu sehen. Hier standen lange Bäume und Sträucher,
gemäß Urplanung. Es erfolgte allerdings vor kurzem eine Rodung.
Zur Einbindung in die Landschaft sind die Erdwälle neu zu bepflanzen.
Dies ist als Durchgrünungs- Minimierungsmaßnahme, aber nicht als ökologischer Ausgleich
zu werten.

Grünordnung
im Ur-Bebauungsplan und auch mit der 1. Änderung sind Gehölze als zu erhalten
festgesetzt worden. Insbesondere zwischen den Jahren 2018 und 2023 sind viele Gehölze
gefällt und nicht ersetzt worden.
Die Darstellungen im Planentwurf zu den Gehölzen sind unzureichend; der Bestand der
erhalten und ersetzt werden soll ist zu gering gewählt.
Die bestehende Eingrünung von Norden und Nordwesten sollte dauerhaft erhalten bleiben,
dies gilt auch für die Bäume innerhalb. Sie ist auf der gesamten Länge nachzuverdichten.
Eine Bestandsaufnahme der Bäume ist zu ermitteln und mit genauer Lage- und
Größendarstellung im Umweltbericht darzulegen.
Erweiterung der Pflanzliste von heimischen Bäumen ist zu erweitern.
Erhalt und Neupflanzungen mit Erhaltungspflicht sind im Plan darzustellen.
Informative Daten im Entwurfsplan im Geltungsbereich und auch
außerhalb des Geltungsbereichs, sowie die Darstellung wichtiger Aspekte mit Bemaßung
(z.B. Biotope, Lage Bach "Gießen", Gewässer, Lage Straßen, Breite Liegewiese, Breite Geh
und Radwege) sind zu ergänzen.
Das verwendete Planzeichen Feldgehölz stimmt nicht immer, bspw. gilt es nicht für die
Parkplatzbegrünung (Fläche 2.1); hier stehen Einzelbäume/Ziersträucher in Reihe gepflanzt.

Eingriff- Ausgleich / Minimierungsmaßnahmen

Die vorgeschlagenen Ausgleichsflächen (Bepflanzung der Erdwälle) kommen
naturschutzfachlich nicht in Frage. Sie liegen mitten im Sondergebiet, mitten in der Nutzung,
werden ständig beeinträchtigt und können sich nicht ausreichend ökologisch entwickeln.

Die Planung ist zu ergänzen. Weiter ist ein Freiflächengestaltungsplan verpflichtend
vorzulegen und in diesem speziellen Fall (teils bereits erfolgte Bauvorhaben) als Anlage zum
Umweltbericht zu ergänzen.

Vorschlag zum Ausgleich: Saumstreifen oder Gehölzstreifen (für den Biber) im Uferbereich
des Sees auf der Westseite, die nicht primär für die Badenutzung geeignet sind. Hierfür
muss aber ein passendes Konzept erstellt werden, damit das Anwachsen und Erhalt
gewährleistet sind.



Artenschutz
Bei Umsetzung des Bebauungsplans sind Belange des Artenschutzes berührt. Es müssen
Gebäude(-teile) abgerissen oder umgebaut werden, Gehölzbestände ggf. beseitigt werden.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hier Lebensräume streng geschützter
Tierarten (insbesondere Fledermäuse, Reptilien) oder europäischer Vogelarten
(Gebäudebrüter) befinden. An der Ostseite des Sanitär- und Verwaltungsgebäude ist im
Traufbereich heraushängendes Nistmaterial von Gebäudebrütern (vermutlich Sperlinge) zu
erkennen. Eine Beeinträchtigung dieser Arten durch die Umsetzung der Planung kann daher
nicht ausgeschlossen werden.
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausschließen zu können, ist der Baumbestand
so weit wie möglich zu erhalten. Dies ist entsprechend festzusetzen. Es ist zu untersuchen,
ob Baumhöhlen und Spalten vorhanden sind, in denen Tiere (z. B. Fledermäuse, Vögeln)
leben bzw. überwintern. Abzubrechende Gebäude und Bestandsgebäude sind vor dem
Umbau oder Abriss auf das Vorkommen von Fledermäusen und Gebäudebrütern zu
untersuchen. Die Untersuchung muss durch eine fachkundige Person erfolgen und
dokumentiert werden. Die Dokumentation ist der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.
Das weitere Vorgehen ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Unvermeidbare
Rodungen sind nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen.


